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Das Bauhandwerkerpfandrecht 
nach Schweizer Recht 
Das Bauhandwerkerpfandrecht ist ein 
spezielles Pfandrecht, das Bauhand-
werkern und anderen Personen, die in 
den Bau eines Grundstücks involviert 
sind, einen rechtlichen Schutz ge-
währt. Es ermöglicht Bauhandwer-
kern, sich auf das Grundstück zu set-
zen, das sie durch ihre Arbeit oder 
Materiallieferungen verbessert ha-
ben, um ihre Forderungen zu sichern. 
Dieses Pfandrecht ist in den 
Art. 837ff. des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches (ZGB) geregelt und hat 
eine wichtige Bedeutung für die Si-
cherstellung von Forderungen aus 
Bauverträgen.  
 
Vorteile des Bauhandwerkerpfand-
rechts aus Sicht der Bauhandwer-
ker 
Das Bauhandwerkerpfandrecht bietet 
den Bauhandwerkern eine wichtige 
Sicherheit für ausstehende Zahlun-
gen. Es gewährt ihnen ein privilegier-
tes Pfandrecht an dem Grundstück, 
auf dem sie gearbeitet oder Materia-
lien geliefert haben. Dieser Vorrang 
vor anderen Gläubigern im Falle einer 
Zwangsvollstreckung erhöht die 
Chancen auf die Begleichung ihrer 
Forderungen. Bauhandwerker kön-
nen durch die Eintragung des Pfand-
rechts sicherstellen, dass ihre An-
sprüche auch dann berücksichtigt 
werden, wenn der Eigentümer des 
Grundstücks zahlungsunfähig wird 
oder das Grundstück verkauft wird. 
Das Pfandrecht ist damit eine wichtige 
Massnahme, um das Risiko von Zah-
lungsausfällen zu minimieren. 
 
Folgen für die Grundeigentümer-
schaft 
Für die Grundeigentümerschaft be-
deutet die Eintragung eines Bauhand-
werkerpfandrechts eine erhebliche 
Belastung, da das Grundstück im 
Falle von Zahlungsverzug des Bau-
herrn zur Begleichung der offenen 
Forderungen herangezogen werden 
kann. Die Eintragung eines Bauhand-
werkerpfandrechts hat zur Folge, 
dass der Eigentümer des Grund-
stücks die Forderung des Bauhand-
werkers begleichen muss, bevor das 
Grundstück verkauft oder belastet 
werden kann. Dies stellt für den 
Grundeigentümer eine potenzielle fi-

nanzielle Belastung dar und kann ins-
besondere dann problematisch wer-
den, wenn der Eigentümer Schwierig-
keiten hat, die offenen Forderungen 
zu begleichen. 
Im Falle eines Verkaufs des Grund-
stücks wird das Pfandrecht ebenfalls 
wirksam und kann im Rahmen der 
Zwangsvollstreckung zur Beglei-
chung der Forderungen des Bau-
handwerkers verwendet werden. Dies 
hat zur Folge, dass der Verkäufer des 
Grundstücks sicherstellen muss, dass 
alle offenen Zahlungen an Bauhand-
werker beglichen sind, bevor er das 
Grundstück weiterverkauft. Andern-
falls könnte der neue Käufer des 
Grundstücks mit den offenen Forde-
rungen des Bauhandwerkers konfron-
tiert werden. 
 
Rechtliche Aspekte des Bauhand-
werkerpfandrechts 
Ein Bauhandwerkerpfandrecht kann 
nur gegenüber dem Grundeigentümer 
für Arbeiten oder Materiallieferungen 
auf einem Grundstück eingetragen 
werden. Diese Person muss mit dem 
Vertragspartner des betreffenden 
Handwerkers nicht identisch sein. 
Nach Art. 837 ZGB können alle Bau-
handwerker, von den Architekten bis 
hin zu den ausführenden Handwer-
kern, ein solches Pfandrecht geltend 
machen, sofern sie eine offene Forde-
rung aus der jeweiligen Leistung ha-
ben. Das Pfandrecht muss innerhalb 
von vier Monaten nach dem Ab-
schluss der Arbeiten (sog. «letzter 
Hammerschlag») im Grundbuch ein-
getragen werden.  
Die Eintragung des Bauhandwerker-
pfandrechts erfolgt durch das zustän-
dige Grundbuchamt. Das Gesuch ist 
jedoch beim zuständigen Gericht zu 
stellen. Es ist wichtig, dass alle ge-
setzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind, einschliesslich der korrekten An-
gabe der Forderung und der Einhal-
tung der Frist. Ein Fehler bei der Ein-
tragung kann dazu führen, dass das 
Pfandrecht nicht anerkannt wird. 
 
Folgen bei Nichteinhaltung der Ein-
tragungsfrist 
Wird die Frist von vier Monaten für die 
Eintragung des Bauhandwerker-
pfandrechts nicht eingehalten, verliert 
der Bauhandwerker das Recht, ein 
Pfandrecht auf dem Grundstück ein-
zutragen. Wichtig ist es, zu wissen, 

dass für die Einhaltung der Frist nicht 
die Einreichung des Gesuchs beim 
Gericht, sondern der entsprechende 
(superprovisorische oder provisori-
sche) Entscheid und die damit ver-
bundene grundbuchliche Eintragung 
massgebend ist. Das (superprovisori-
sche) Gesuch ist daher in jedem Falle 
mindestens eine Woche vor dem Fris-
tenablauf einzureichen, andernfalls 
eine rechtzeitige Eintragung nicht ga-
rantiert werden kann. Wird das Pfand-
recht nicht rechtzeitig eingetragen, 
bleibt dem Handwerker nur die Mög-
lichkeit, seine Forderung auf andere 
Weise durchzusetzen, etwa durch 
Klage oder Zwangsvollstreckung ge-
gen den Vertragspartner. 
 
Rechtliche Komplexität und Tü-
cken bei Stockwerkeigentum 
Die rechtliche Komplexität des Bau-
handwerkerpfandrechts wird beson-
ders deutlich, wenn das Grundstück 
im Stockwerkeigentum steht. In sol-
chen Fällen müssen Bauhandwerker 
sicherstellen, dass das Pfandrecht 
korrekt auf dem jeweiligen Anteil des 
Grundstücks eingetragen wird. Bei 
Stockwerkeigentum kann das Pfand-
recht nur für den konkreten Stockwer-
keigentumsanteil geltend gemacht 
werden, für den die Arbeiten oder Lie-
ferungen durchgeführt wurden. Ein 
Fehler bei der Zuordnung des Pfand-
rechts kann dazu führen, dass das 
Pfandrecht nicht eingetragen wird 
oder im Falle eines Verkaufs nicht 
durchgesetzt werden kann. 
 
Lassen Sie sich rechtlich beraten 
Angesichts der rechtlichen Komplexi-
tät und der strengen Fristen empfiehlt 
es sich für Bauhandwerker, vor der 
Eintragung des Bauhandwerker-
pfandrechts frühzeitig rechtliche Bera-
tung in Anspruch zu nehmen. Eine er-
fahrene Anwältin kann dabei helfen, 
alle erforderlichen Schritte korrekt 
durchzuführen, die Fristen zu wahren 
und sicherzustellen, dass das Pfand-
recht im Grundbuch ordnungsgemäss 
eingetragen wird. 
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